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SCHWEIZERISCHER ZIVILSCHUTZVERBAND

Schweizerinnen und Schweizer, am 6. Juni geht es um unsere Sicherheit

Eine Abfuhr fiir die Mogelpackung!

Das Schweizervolk steht vor einem schicksals-
schweren Entscheid, wenn es am 6. Juni iiber
die beiden Initiativen «fiir eine Schweiz ohne
neve Kampfflugzeuge» und «40 Waffenpliitze
sind genug — Umweltschutz auch beim Militdr»
abzustimmen hat. Nur vordergriindig geht es
bei den Initiativen um deren Titelinhalt — in
Wirklichkeit zielen sie auf eine massive
Schwichung der Armee und damit unseres
Staatswesens. Der Schweizerische Zivilschutz-
verhand (SZSV) steht mit ganzer Kraft und
Uberzeugung hinter der Landesverteidigung
und empfiehlt deshalb die Ablehnung der bei-
den Initiativen.

Bei der Initiative zur Abschaffung der
Flugwaffe haben es die Initianten
geschickt verstanden, den Kauf von
34 F/A-18 Hornet zum Preis von 3,5 Mil-
liarden Franken in den Vordergrund zu
riicken. Damit haben sie einen Entscheid,
der nach einem langen Evaluationsverfah-
ren zustande kam und der militérisch, po-
litisch und wirtschaftlich von viel Sach-
kompetenz getragen ist, zum Spielball der
Polemik gemacht. Es eriibrigt sich an die-
ser Stelle abzuwégen, weshalb der F/A-18
das unter Berticksichtigung aller Kriterien
am besten geeignete Flugzeug fiir die
Schweizer Luftwaffe ist. Das haben die
Fachleute getan, und die Eidgenéssischen
Réte haben sich ihren Entscheid beileibe
auch nicht leicht gemacht. Hingegen muss
die Initiative auf ihre sicherheitspoliti-
schen Konsequenzen iiberpriift werden
mit allen Auswirkungen auf die gesamte
Landespolitik.

Armeeleithild 95 in Gefahr

Aus der Sicht unserer Landesverteidigung
entspricht die Erneuerung der Luftwaffe
einem dringenden Bediirfnis. 130 véllig
veraltete Flugzeuge sollen ausgemustert
und durch 34 neue ersetzt werden. Quali-
tdt anstelle von Quantitdt ist dabei das
Leitmotiv. Die Initiative sieht jedoch vor,
bis zum Ende dieses Jahrtausends auf jeg-
liche Flugzeugbeschaffung zu verzichten.
Man muss sich das einmal vorstellen. Wir
stehen mitten in der Realisierung des Ar-
meeleithildes 95 mit einem massiven
Truppenabbau und dem Wechsel von der
Flachenverteidigung zur dynamischen
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Raumverteidigung. Dazu gehort ein wirk-
samer Luftschirm. Ohne diesen kénnen
wir in Krisensituationen an der Schwelle
zur Gewaltanwendung gegen unser Land
nicht rasch und wirksam reagieren. Die
ganze Armee, und wire sie zu Lande auch
noch so modern ausgeriistet, wiirde in ih-
ren Aktivititen in unzumutbarer Weise
eingeschridnkt. Unsere ganze Landesver-
teidigung wiirde zur Farce. Ein schiitzen-
des «Dach iiber dem Kopf» braucht aber

Die Initiativtexte im Wortlaut

Die Initiative «flir eine Schweiz ohne

neue Kampfflugzeuge» verlangt die

Aufnahme des folgenden Artikels 20

(neu) in die Bundesverfassung:

1. Der Bund beschafft bis zum Jahr
2000 keine neuen Kampfflugzeuge.

2. Als neu gelten Kampfflugzeuge, de-
ren Beschaffung die Bundesver-
sammlung zwischen dem 1. Juni
1992 und dem 31. Dezember 1999
beschliesst.

Die Initiative «40 Waffenplédtze sind ge-
nug — Umweltschutz auch beim Mili-
tdr» hat folgenden Wortlaut:

I Die Bundesverfassung wird wie
folgt gedndert: Art. 22., Absatz 3
und 4 BV (neu)

3. Militirische Ubungs-, Schiess-, Waf-
fen- und Flugpldtze diirfen weder
neu errichtet noch erweitert wer-
den.

4, Militdarische Anlagen stehen den zi-
vilen gleich. Bau und Betrieb richten
sich nach der eidgendssischen und
kantonalen Gesetzgebung iiber den
Schutz der Umwelt, die Raumpla-
nung und die Baupolizei.

I Die Ubergangsbestimmungen der
Bundesverfassung werden wie folgt
erganzt:

Art. 20 (neu)

1. Artikel 22 Absitze 3 und 4 tritt mit
der Annahme durch Volk und
Stande in Kraft.

2. Soweit der Waffenplatz Herisau-
Gossau im Gebiet Neuchlen-An-
schwilen nach dem 1. April 1990
ausgebaut wird, ist der frithere Zu-
stand wieder herzustellen.

auch die zivile Bevolkerung. Und der Zivil-
schutz hitte bei der Erfiillung seiner Auf-
gaben einen schweren Stand, wenn er
seine Anlagen ohne die Sicherheit eines
geschiitzten Luftraumes in Betrieb neh-
men miisste. Nur schon die erpresserische
Drohung wiirde gentigen, die Zivilschutz-
aktivitdten teilweise lahmzulegen. Die An-
nahme der Initiative wiirde es selbst im
Falle einer sich abzeichnenden Bedrohung
verunmoglichen, die Luftwaffe kurzfristig
mit zusétzlichen Mitteln auszustatten, wie
es zum Beispiel in den Jahren 1939 und
1940 mit der Beschaffung von insgesamt
80 Me 109 E und der Lizenzfabrikation
von Morane-Flugzeugen geschah. Doch
wer weiss schon, was sich in den kom-
menden Jahren im von Unruhen und poli-
tischen Verdnderungen erschiitterten Eu-
ropa tun wird? Die Geschichte lehrt es.
Friedenseuphorie wandelt sich unvermit-
telt zur Kriegsgefahr. In einer solchen
Situation wiirde die Schweiz zum Sicher-
heitsrisiko fiir benachbarte Staaten und im
Gefahrenfall zum Spielball und Tummel-
platz fremder Méchte, die uns ihren Willen
aufzwingen wiirden. Wollen wir das? «Wir
sind nicht dem Zeitgeist verantwortlich,
sondern der Geschichte», sagte Bundesrat
Kaspar Villiger, als er das Armeeleithild 95
vorstellte.

Triigerische Waffenplatz-Initiative

Eine eher marginale Bedeutung hat auf
den ersten Blick die Initiative «40 Waffen-
plétze sind genug». Vollig zu Unrecht, wie
sich bei nidherer Betrachtung herausstellt.
Denn auch hier, wie bei der Flugzeugab-
schaffungs-Initiative schlagen die Initian-
ten den Sack und meinen den Esel. Bei
dieser Initiative handelt es sich um eine
Scheinforderung, denn wenn es allein um
die Beschriankung auf 40 Waffenplétze
ginge, brauchte es diese Initiative gar
nicht. Im Rahmen der Armeereform kénn-
ten es kiinftig sogar weniger sein. Und in
der Tat wird ja auch der Waffenplatz
Worblaufen stillgelegt.

Aber es geht noch um den «Umweltschutz
beim Militdr». Auch hier werden offene
Tiiren eingerannt. Umweltschutz erhilt in
der Armee lingst die notwendige Auf-
merksamkeit. 1992 hat sich das EMD, als
erstes Departement iiberhaupt, eine
eigene und sehr strenge Umweltschutzver-
ordnung auferlegt und damit klargemacht,
dass der schonende Umgang mit der Natur
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der Armee ein echtes Anliegen ist. Der
schlagwortartige Initiativtitel umschreibt
in keiner Weise, was der Text wirklich
will. Wer das Kleingedruckte nicht liest,
ldsst sich leicht tduschen. Die Forderungen
der Initianten gehen viel weiter. Bei An-
nahme der Initiative konnten militérische
Ubungs-, Schiess-, Waffen- und Flugplitze
weder neu errichtet noch erweitert wer-
den. Die Gleichstellung militirischer Anla-
gen mit zivilen Bauten hétte zur Konse-
quenz, dass alle militdrischen Bauten, also
auch sensible wie Ubermittlungsanlagen,
Kampf- und Fiithrungsbauten, sich nach
den kantonalen Vorschriften betreffend
Raumplanung, Umweltschutz und Bau-
polizei zu richten hétten. Problematisch
wiirde dadurch nicht zuletzt der gesamte
Bereich der Geheimhaltung. Und schliess-
lich geht es in der Initiative um den Waf-
fenplatz Neuchlen-Anschwilen, den Ersatz
des fiir die Truppe und die Bevilkerung
nicht mehr zumutbaren Waffenplatzes
St.Gallen, der nicht verwirklicht werden

konnte, obwohl die Eidgendssischen Réte
das Projekt schon vor iiber drei Jahren
beschlossen haben. Ein héchst seltsames
Demokratieverstdndnis!

Politisch unberechenbar

Bei den beiden armeefeindlichen Initiati-
ven reden die Initianten von «Denkpause
und Kompromissy». In Wirklichkeit geht es
um nichts anderes als um die Destabilisie-
rung der Sicherheitspolitik unseres Landes
und die Abschaffung der Armee in Raten.
Das Flugzeug-Moratorium und die Waf-
fenplatz-Initiative sind Teil einer ganzen
Flut von geplanten oder zustandegekom-
menen Initiativen, die alle das Ziel verfol-
gen, eine glaubwiirdige und zeitgemésse
Landesverteidigung zu verhindern. Die Ar-
meeabschaffung II, die Halbierung des Mi-
litairbudgets, die Abschaffung der allge-
meinen Wehrpflicht, die Schweiz ohne Be-
teiligung an einer europdischen Militar-
struktur und die Zivilschutzabschaffung

sind Schritte auf einem Weg, der zur Un-
terwanderung unseres ganzen Staatswe-
sens fiihren soll. Es sei wieder einmal an
den verfassungsméssigen Auftrag unserer
Armee erinnert: Schutz der Neutralitit
aus eigenen Kréften und mit eigenen Mit-
teln. Gerade nach dem Nein des Schwei-
zervolkes zum EWR-Beitritt vom 6. De-
zember 1992, das wohl auch als ein Nein
zu militdrischen Biindnispartnern ausge-
legt werden kann, hat der Verfassungsauf-
trag einen neuen und erhohten Stellenwert
erhalten.

Nur wenn den beiden Initiativen am
6. Juni eine deutliche Abfuhr zuteil wird,
konnen die selbstzerstorerischen Krifte in
unserem Land in die Schranken gewiesen
werden. An alle Zivilschutzangehorigen
ergeht darum der Aufruf, im Bekannten-
kreis darauf hinzuwirken, dass am 6. Juni
zweimal ein Nein in die Urne gelegt wird.

Schweizerischer Zivilschutzverband

.

J brs

Notwassbehélter

10 Liter, mit Ausgusshahn

B platzsparend, auch geflllt stapelbar
B robust gegen Fall und Schlag

B EMPA geprift

= Eom;nw fiir Information *}
| 0 BZS-Trockenklosett [ WC-Kabinen

[ SR-Bauteile [0 Wasserbehalter

Nachrustungen Zivilschutzraume

BZS-TI’OCKG n kl Osett | Zulassung BZS-Nr. N3-88

Sortimente flr 8, 15 und 30 Personen.
Verpackt in Kartonschachteln, extra stark, mit Heissklebeverschluss.

Als Hersteller und Fachfirma flir Schutzraumtechnik Ihr kompetenter Partner.

Bautech AG Cham

Industriegebiet Fann Telefon 041-816681
6403 Kissnacht

Telefax 041-8166 85

ZIVILSCHUTZ 5/93 19



	Eine Abfuhr für die Mogelpackung!

